
Gemeinde Zuzwil • Hinterdorfstrasse 3 • Postfach 72 • 9524 Zuzwil • Telefon 058 228 28 60 • gemeinde@zuzwil.ch • www.zuzwil.ch

Zuzwil-aktuell
Amtliches Publikationsorgan
der Gemeinde Zuzwil

31. Januar 2025
Nr. 4

Weitere Investitionen in die Energieversorgung 

Der Gemeinderat hat auf Antrag 
der EW-Kommission die geplanten 
Investitionen für das Jahr 2025 ge-
nehmigt. Zur Sicherung der Ver-
sorgungsicherheit, der Prioritäten-
liste und aufgrund des generellen 
Energieversorgungskonzepts, des 
aktuellen EW-Netzes und der Ziel-
netzplanung soll rund eine Million 
Franken investiert werden. 

Zusammenfassend wird festgehal-
ten, dass rund ein Drittel des Investi-
tionsvolumens für die Erneuerung der 
Leitungen in der Weierenstrasse, Ab-
schnitt Brücke Dorfbach bis Einlenker 
Schulstrasse benötigt werden – für die 
Erneuerung der öffentlichen Beleuch-
tung auf diesem Streckenabschnitt sind 
nochmals rund 150'000 Franken veran-
schlagt. Weiter erfolgen Sanierungen 
der Hauszuleitungen an der südlichen 
Neufeldstrasse, Sanierungen an der 
St.Gallerstrasse, Tieferlegung einer Lei-
tungsquerung im Dorfbach (Hochwas-
serschutz) sowie die Auswechslung 
eines Transformators. Zudem sollen 
weitere Strassenleuchten auf die LED-
Technik umgerüstet werden. Zudem 
wird das Energiedatenmanagement-
System ins Abrechnungssystem inte-

griert. Im Detail sieht dies wie folgt aus:

St.Gallerstrasse 
Das Strassenkreisinspektorat Gossau 
saniert die St.Gallerstrasse zwischen 
Zuzwil und Wil in zwei Etappen. Ende 
März 2025 starten die Arbeiten auf 
dem Abschnitt Brücke Dorfbach bis 
etwa zum Einlenker Kirchstrasse in 
Züberwangen. Gleichzeitig wird die 
Bushaltestelle Züberwangen behinder-
tengerecht ausgebaut und mit zwei 
Warteunterständen ergänzt. In diesem 
Zusammenhang erneuert und ergänzt 
das EW Zuzwil die Rohranlagen. Zudem 
wird die bestehende Strassenbeleuch-
tung auf LED-Technik umgerüstet. 

Weierenstrasse
Das Strassenprojekt Sanierung Weie-
renstrasse, Abschnitt Brücke Dorfbach 
bis Einlenker Schulstrasse, ist rechts-
kräftig. Die letzten Landerwerbsver-
träge stehen vor dem Abschluss. Die 
Bauarbeiten mit der Erneuerung der 
EW-Rohranlagen und Verteilkabinen 
sowie die Erneuerung der Wasserlei-
tung starten Mitte August 2025. Auf 
dem gesamten Strassenabschnitt wird 
die öffentliche Beleuchtung auf LED-
Technik angepasst. 

Quartier Neufeld
Die Hauszuleitungen im Quartier Neu-
feld sind veraltet und nur über die im 
Erdreich liegende Muffen erschlos-
sen. Das Verteilnetz wird nach dem 
aktuellen Stand der Technik ersetzt. 
Die Wasserkorporation führt mit den 
betroffenen Anstössern Gespräche 
über eine gleichzeitige Sanierung der 
Hauszuleitungen, sodass die Tiefbau-
arbeiten gemeinsam koordiniert und 
umgesetzt werden können. 

Hochwasserschutz Dorfbach
Im Bereich «Oberdorf» quert eine 
Rohranlage den Dorfbach. Diese ein-
betonierte Rohranlage ragt ins heuti-
ge Hochwasserprofil und bildet bei 
Hochwasser einen Engpass. Wegen 
der natürlichen Erosion kommt die 
Leitung immer mehr zum Vorschein. 
Aufgrund der hohen Umlegungskos-
ten wurde eine Umsetzung mehr-mals 
verschoben. Die Perimeterunterneh-
mung Dorfbach verlangt eine zeitnahe 
Umsetzung, da der Zustand eine Ein-
schränkung für den heutigen Hoch-
wasserschutz darstellt. In Abklärung 
ist, ob mittels Spezialbohrung oder 
im konventionellen Tiefbau eine neue 
EW-Zuleitung zu den Objekten auf der 
gegenüberliegenden Bachseite verlegt 
wird. Die Umsetzung erfolgt unabhän-
gig vom Hochwasserschutzprojekt. Die 
Anforderungen aus diesem werden 
berücksichtigt.

Verteilkabinen und Trafostationen
Durch den starken Zubau von Photo-
voltaikanlagen muss das bestehende 
Verteilnetz laufend verstärkt und aus-
gebaut werden. Dies führt zur Aus-
wechslung von Kabeln, Erstellung von 

Rund 420 Strassenleuchten sind bereits auf LED-Technik umgestellt. 
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Bauanzeigen

Bauherrschaft
Daniel und Franziska Wick, 
Mettlenstrasse 18e, Zuzwil 

Projektverfasser
Samuel Wick, 
Mettlenstrasse 18e, Zuzwil 

Bauobjekt 
Erstellung Velounterstand / 
Mietenstandorte für Feldrandkom-
postierung

Standort
Velounterstand: Mettlenstrasse 18e, 
Zuzwil (GS-Nr. 624)
Feldrandkompostierung: Mettlen 
und Niderwisen, Zuzwil
(GS-Nrn. 1420 und 586)

Bauherrschaft
Swisscom (Schweiz) AG, 
Dürrenmattstrasse 9, St.Gallen 

Grundeigentümer
Rusch Liegenschaften AG, 
Industriestrasse 30, Zuzwil
 
Projektverfasser
Axians Schweiz AG, 
Kreuzlingerstrasse 59, Müllheim

Bauobjekt
Nachträgliche ordentliche Bewilli-
gung von Bagatelländerungen und 
Korrekturfaktor bei Mobilfunkanlage 
«ZUZW Zuzwil» 
(ohne  bauliche Änderungen an der 
Mobilfunkanlage)

Standort
Industriestrasse 30, Zuzwil 
(GS-Nr. 515) 

Baumasse
Massgebend sind die Angaben in den 
Bauplänen.
 
Einsprachefrist 
Die Bauvorhaben liegen vom 31. 
Januar bis 13. Februar 2025 auf. 
Während dieser Zeit können im Ge-
meindehaus die Pläne eingesehen 
werden.  

zusätzlichen Verteilkabinen bis hin zur 
Erweiterungen von Trafostationen. In 
diesem Jahr erfolgt mittels Trafoersatz 
der Ausbau der Trafostation Buchen-
strasse. 

Hausanschlüsse / Erschliessungen
Die rege Bautätigkeit erfordert die Er-
stellung von neuen Hausanschlüssen. 
Die Kosten werden den Bauherren als 
Netzkosten- und Hausanschlussbei-
trag in Rechnung gestellt. In diesen 
enthalten sind die Kosten für die Verle-
gung der Rohranlagen inklusive Einzug 
des Stromkabels ab der Verteilkabine 
bis zum Hausanschlusskasten. 

Strassenbeleuchtung auf LED-Technik
Das EW Zuzwil betreibt im Auftrag 

der Gemeinde rund 600 Strassen-
leuchten, wovon rund 70 Prozent 
bereits auf LED-Technik umgerüstet 
sind. Im Zusammenhang mit den 
Strassensanierungen werden weitere 
Strassen- sowie Pollerleuchten aus-
gewechselt. 

Wechsel des Energiedatenmanage-
ment-Systems
Vor zwei Jahren hat das EW Zuzwil 
das Abrechnungssystem gewechselt. 
Die Branchenlösung «innosolv en-
ergy» wird seitdem zur Verwaltung 
und Abrechnung der Stromkunden 
verwendet. Als nächster Schritt soll 
die Messdatenbewirtschaftung mit-
tels Zeitreihenmodul ins Abrech-
nungssystem integriert werden. 

Strukturdatenerhebung 2025
Für das Gesuch von Direktzahlungen 
führt das Landwirtschaftsamt 
St.Gallen die jährliche Strukturda-
tenerhebung für alle berechtigten 
Landwirtschaftsbetriebe des Kan-

tons St.Gallen. Für den Vollzug in 
den Bereichen Landwirtschaft so-
wie Tierseuchenprävention und 
-bekämpfung sind ausserdem alle 
Tierhalter und Tierhalterinnen von 
Klauen- oder Huftieren, Geflügel 
oder Bienen sowie auch Bewirt-
schafter und Bewirtschafterinnen 
von Flächen verpflichtet, an der jähr-
lichen Strukturdatenerhebung teilzu-
nehmen. Die Strukturdatenerhebung 
werden auch in diesem Jahr wiede-
rum vollumfänglich digital während 
den nachfolgenden Zeitfenstern 
durchgeführt: 
–	 Direktzahlungsberechtige Land-

wirtschaftsbetriebe: 15. Febru-
ar bis 2. März 2025

–	 Betriebe ohne Direktzahlungen, 
private Tierhaltungen sowie Be-
wirtschafterinnen und Bewirt-
schafter von Flächen: 15. März  
bis 31. März 2025 

Die betroffenen Bewirtschafterinnen 
und Bewirtschafter sowie Tierhalte-
rinnen und Tierhalter erhalten direkt 
vom Landwirtschaftsamt St.Gallen 
kurz vor der entsprechenden Struk-
turdatenerhebung alle wichtigen In-
formationen per Post zugestellt. 

Abstimmung vom 9. Februar 
2025

Am Sonntag, 9. Februar  2025, 
und im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen an den Vortagen, 
findet statt: 

Eidgenössische Abstimmung
−	 Volksinitiative «Für eine ver-

antwortungsvolle Wirtschaft 
innerhalb der planetaren Gren-
zen (Umweltverantwortungs-
initiative)»

Die Urne im Schulhaus Züberwangen 
ist am Sonntag, 9. Februar  2025,  
von 9 bis 10 Uhr, geöffnet. Die brief-
liche Stimmabgabe ist bis 10 Uhr 
möglich. Fehlende Stimmausweise 
und Abstimmungsunterlagen kön-
nen bis Freitag, 7. Februar 2025, 14 
Uhr, bei der Gemeinderatskanzlei, 
Büro 15, bezogen werden. 



Nr. 4 / 2025	  Seite 3

Strassenverkehrszählungen

Pufferstreifen werden eingehalten

Bei der St.Gallerstrasse, Kreuzung Grünegg (von und nach Wil), werden jährlich Ver-
kehrszählungen durchgeführt. Das Tiefbauamt übermittelte die Ergebnisse vom Jahr 
2023. Es passierten 4‘057‘249 Fahrzeuge (Vorjahr 4‘123‘317) die Kreuzung. Der Höchst-
stand wurde am Mittwoch, 17. Mai 2023, mit 14‘066 Fahrzeugen gemessen. Die Anzahl 
der gemessenen Fahrzeuge ist gegenüber dem Jahr 2022 um 1,6 Prozent rückläufig.

Die Kontrolle über die Einhaltung 
der Abstände beim Ausbringen 
von Gülle, Mist und Pflanzen-
schutzmitteln im letzten Jahr hat 
keine Verstösse zutage gebracht. 
Sämtliche kontrollierten Betriebe 
haben die rechtlichen Vorgaben 
eingehalten. 

Wenn Gülle oder Pflanzenschutzmit-
tel in Gewässer oder Moore gelan-
gen, sind Fische und andere Wasser-
lebewesen gefährdet. Zudem bleibt 
das Gewässer für lange Zeit vergiftet. 
Auch in anderen wichtigen Lebens-
räumen für Wildpflanzen und Klein-
tiere wie Uferbereichen, Waldrändern 
oder Hecken hat Dünger nichts ver-
loren. Deshalb müssen beim Bewirt-
schaften von Landwirtschaftsland 
die Abstände zu Gewässern, Hecken, 
Feld- und Ufergehölzen oder Wald-
rändern eingehalten werden. Wer 
innerhalb dieser sogenannten Puffer-
streifen gegen die Düngevorschriften 

verstösst, nimmt Bussen und Kür-
zungen von Direktzahlungen in Kauf. 
Für die Kontrolle der Pufferstreifen 
sind die Gemeinden zuständig. Der 
Gemeinderat hat eine Vereinbarung 
zur Ausführung der Kontrollen mit 
der spezialisierten Kontrolldienst KUT 
AG abgeschlossen. 

Positives Ergebnis
Diese hat ihren Kontrollbericht für 
das Jahr 2024 vorgelegt. Der Ge-
meinderat ist erfreut darüber, dass 
bei allen kontrollierten Betrieben in 

Sämtliche kontrollierten Landwirtschafts-
betriebe hielten die Abstandsvorgaben ein. 

der Gemeinde Zuzwil keine Män-
gel festgestellt wurden. Ihm ist es 
jedoch ein Anliegen, dass nicht nur 
Landwirtschaftsbetriebe einen vor-
sichtigen Umgang mit Düngermit-
teln und Herbiziden pflegen. Auch 
im Privatbereich sollten solche Mittel 
nur zurückhaltend und gemäss An-
weisung erfolgen.

Sirenentest
Allgemeiner Alarm
Am Mittwoch, 5. Februar 2025, 
13.30 Uhr, wird der alljährliche Sire-
nentest ausgelöst. Die Sirenen werden 
geprüft, um die Bevölkerung bei aku-
ter Gefahr zu alarmieren. Es sind keine 
Schutzmassnahmen zu ergreifen. Die 
verschiedenen Tests dauern bis 16 Uhr. 

Geschäftsbericht 2024

Aus ökonomischen und ökolo-
gischen Gründen beschloss der Ge-
meinderat vor drei Jahren, den Ge-
schäftsbericht künftig nur noch auf 
Bestellung in gedruckter Form zu 
versenden. 

Wer einen Geschäftsbericht in ge-
druckter Form erhalten möchte, 
kann sich bis Freitag, 7. Februar 
2025, bei der Gemeinderatskanz-
lei unter gemeinde@zuzwil.ch oder 
058 228 28 89 melden. Personen, 
welche den gedruckten Geschäfts-
bericht bereits letztes Jahr erhalten 
haben, sind schon erfasst. Sie müs-
sen sich nicht erneut melden und er-
halten den Bericht auch dieses Jahr 
wieder per Post. 

Bioabfuhr
Die nächste Bioabfuhr findet am Frei-
tag, 14. Februar 2025, statt. 
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Vereine

Landfrauenverein
Züberwangen Weieren Zuzwil
Hautpversammlung
Am Montag, 17. Februar 2025, 
19.30 Uhr, findet im Restaurant Al-
penrose in Weieren die Hauptver-
sammlung statt. Eingeladen sind alle 
Mitglieder und interessierten Neu-
mitglieder. Vor der Versammlung 
wird ein feines Nachtessen serviert. 
Anschliessend spielen  die Land-
frauen gemeinsam Lotto.  Weitere 
Auskünfte erteilt gerne die Präsiden-
tin Lydia Hinder unter Telefon 079 
348 18 44.

Zuzwil mitenand
Zwärgetreff
Alle Kinder bis zum Kindergartenal-
ter sind mit ihren Mamis, Papis oder 
Grosseltern zum Spielen und Plau-
dern eingeladen. Der Zwärgetreff 
ist kostenlos und findet in der Regel 
alle zwei Wochen statt. Der nächste 
Zwärgetreff findet am Mittwoch, 5. 
Februar 2025, zwischen 9 Uhr und 
11 Uhr, im Begegnungszentrum Tri-
angel statt. Tanja Hammerman steht 
für Fragen unter Telefon 078 863 55 
33 gerne zur Verfügung.

Frauengottesdienst
Am Mittwoch, 5. Februar 2025, 9 
Uhr, findet der nächste Gottesdienst 
zum Thema «Brot des Lebens / Heilige 
Agatha» in der Kirche in Zuzwil statt. 
Anschliessend lädt das Gottesdienst-
team zum Beisammensein bei Kaffee 
und Tee im Pfarreiheim ein. 

Diverses
Seniorentreff
Am Mittwoch, 5. Februar 2025, 14 
Uhr, findet im Begegnungszentrum 
Triangel der Lottonachmittag statt. 
Bitte nehmt Kleingeld mit. 

AHV-Zweigstelle
Individuelle Prämienverbilligung
Wer hat grundsätzlich Anspruch auf 
eine Prämienverbilligung?
−	 Personen, die am 1. Januar 2025 

ihren Wohnsitz oder ihren Auf-
enthaltsort im Kanton St.Gallen 
hatten.

−	 Zuzügerinnen und Zuzüger aus 
dem Ausland.

Bis wann ist der Anspruch geltend zu 
machen?
−	 Einreichefrist bis 31. März 2025 

für voraussichtlich Berechtigte 
mit Wohnsitz oder Aufenthalts-
ort im Kanton St.Gallen.

−	 Für ab dem 2. Januar aus dem 
Ausland Zuziehende endet die 
Antragsfrist am 31. Dezember 
2025.

Wie ist der Anspruch geltend zu ma-
chen?
Personen, die nicht angeschrieben 
werden, können auf der Webseite 
das intelligente, elektronische For-
mular ab 1. Januar 2025 online aus-
füllen und abschicken.

Was geschieht bei Änderungen im 
Prämienverbilligungsjahr?
Neuberechnung bei Geburten auf 
Antrag bis spätestens 31. März des 
Folgejahres.

Wer erteilt Auskünfte?
Die AHV-Zweigstelle kann Sie auf 
Wunsch persönlich beraten. Wei-
tere Informationen erhalten Sie auf 
www.svasg.ch/ipv oder unter Telefon 
071 282 61 91.

Verkehrsanordnung 

Das Polizeikommando verfügt in An-
wendung von Art. 3 SVG (SR 741.01), 
Art. 107 SSV (SR 741.21) sowie Art. 19 
Abs. 1 EV zum SVG (sGS 711.1) folgen-
de Verkehrsanordnungen:

Züberwangen (Gemeinde Zuzwil), 
Autobahn-Raststätten Thurau Nord 
und Süd, Grundstücke Nrn. 1460 und 
1461, Parkierungsanlagen

−	 Je acht reservierte Parkfelder 
für Ladestationen E-Fahrzeuge; 
gekennzeichnet durch die Signale 
«Parkieren gestattet» (4.17) mit 
dem Zusatz «Ladestation» (5.42) 
– in Verbindung mit den gelben 
Parkfeldmarkierungen «Ladeplätze 
für Elektrofahrzeuge»

Rechtsmittel: Gegen diese Verfügung 
kann gemäss Art. 43bis und Art. 47 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechts-
pflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP) innert 
14 Tagen Rekurs an das Sicherheits- und 
Justizdepartement, Oberer Graben 32, 
9001 St.Gallen, erhoben werden. Zur 
Erhebung des Rekurses ist berechtigt, 
wer an der Änderung oder Aufhebung 
der Verfügung ein eigenes schutzwürdi-
ges Interesse dartut (Art. 45 VRP).

Frauen- und Müttergemein-
schaft Züberwangen-Weieren
Spatzentreff Züberwangen
Der nächste Spatzentreff findet am 

Kirche
Kirchkreis 
Zuzwil-Züberwangen-Weieren
Evangelische Kirchgemeinde Wil 
Am Sonntag, 2. Februar 2025, 10 
Uhr, findet im Begegnungszentrum 
Triangel der zweite Gottesdienst der 
Predigtreihe über das Unservater mit 
Pfarrer Marcel Wildi statt. Für Kinder 
ist das Spielzimmer offen und im An-
schluss gibt es Kirchenkaffee.

Dienstag, 4. Februar 2025, zwi-
schen 9 und 11 Uhr, im Pfarreiheim 
Züberwangen statt. Alle Mamis, Pa-
pis und ihre Kinder sind zum Plau-
dern und Spielen eingeladen.

Hauptversammlung
Am Freitag, 7. Februar 2025, 19.30 
Uhr, findet die Hauptversammlung 
im Pfarreiheim Züberwangen statt. 


